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RESOLUTION 57/80 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)173. 

57/80. Beschluss der Abrüstungskonferenz (CD/1547) 
vom 11. August 1998, unter Punkt 1 ihrer Tages-
ordnung, "Einstellung des nuklearen Wettrüstens 
und nukleare Abrüstung", einen Ad-hoc-Aus-
schuss einzusetzen, der auf der Grundlage des Be-
richts des Sonderkoordinators (CD/1299) und des 
darin enthaltenen Mandats einen nichtdiskrimi-
nierenden, multilateralen und international und 
wirksam verifizierbaren Vertrag über das Verbot 
der Herstellung von spaltbarem Material für 
Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper aus-
handeln soll 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 L vom 16. De-
zember 1993, 53/77 I vom 4. Dezember 1998, 55/33 Y vom 
20. November 2000 und 56/24 J vom 29. November 2001, 

 überzeugt, dass ein nichtdiskriminierender, multilateraler 
und international und wirksam verifizierbarer Vertrag, der die 
Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen und ande-
re Kernsprengkörper verbietet, maßgeblich zur nuklearen Abrü-
stung und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen beitragen wür-
de, 

 unter Hinweis auf den Bericht der Abrüstungskonferenz von 
1998, in dem unter anderem festgehalten ist, dass jeder zu die-
ser Frage gefasste Beschluss jedwede weiteren Beschlüsse über 
die Einsetzung weiterer Nebenorgane unter Tagesordnungs-
punkt 1 unberührt lässt und dass intensive Beratungen ange-
strebt werden, um die Auffassungen der Mitglieder der Abrü-
stungskonferenz über geeignete Methoden und Ansätze zur Be-
handlung des Tagesordnungspunkts 1 einzuholen, unter Be-
rücksichtigung aller diesbezüglichen Vorschläge und Auffas-
sungen174, 

 1. begrüßt den Beschluss der Abrüstungskonferenz174, 
unter Punkt 1 ihrer Tagesordnung, "Einstellung des nuklearen 
Wettrüstens und nukleare Abrüstung", einen Ad-hoc-Ausschuss 
einzusetzen, der auf der Grundlage des Berichts des Sonderko-

 
173 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Argentinien, Australien, Bangladesch, Belgien, 
Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Grenada, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Japan, 
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Monaco, Myanmar, 
Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, 
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Südafrika, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.  
174 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste 
Tagung, Beilage 27 (A/53/27), Ziffer 10. 

ordinators175 und des darin enthaltenen Mandats einen nichtdis-
kriminierenden, multilateralen und international und wirksam 
verifizierbaren Vertrag über das Verbot der Herstellung von 
spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere Kernspreng-
körper aushandeln soll; 

 2. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf, 
sich auf ein Arbeitsprogramm zu einigen, das die sofortige Auf-
nahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag enthält. 

RESOLUTION 57/81 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)176. 

57/81. Festigung des Friedens durch konkrete Abrü-
stungsmaßnahmen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/45 N vom 10. De-
zember 1996, 52/38 G vom 9. Dezember 1997, 53/77 M vom 
4. Dezember 1998, 54/54 H vom 1. Dezember 1999, 55/33 G 
vom 20. November 2000 und 56/24 P vom 29. November 
2001, 

 überzeugt, dass ein umfassender und integrierter Ansatz im 
Hinblick auf bestimmte konkrete Abrüstungsmaßnahmen häufig 
eine Voraussetzung für die Wahrung und Festigung des Frie-
dens und der Sicherheit ist und somit eine Grundlage für eine 
wirksame Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit bil-
det, namentlich für den Wiederaufbau und die soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung in Gebieten, die unter einem Konflikt 
zu leiden hatten; solche Maßnahmen umfassen unter anderem 
die Einsammlung und verantwortungsvolle Beseitigung, vor-
zugsweise durch Vernichtung, von durch unerlaubten Handel 
oder unerlaubte Herstellung erlangten Waffen sowie von Waf-
fen und Munition, die von den zuständigen nationalen Behör-
den als über den Bedarf hinausgehend gemeldet wurden, insbe-
 
175 CD/1299. 
176 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Au-
stralien, Bangladesch, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasi-
lien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische 
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, 
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, 
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, 
Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Ma-
lawi, Mali, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 
Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, 
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik 
Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Simbabwe, 
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Swasiland, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, 
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
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sondere im Hinblick auf Kleinwaffen und leichte Waffen, so-
fern nicht eine andere Form der Beseitigung oder Nutzung offi-
ziell genehmigt wurde und vorausgesetzt, dass solche Waffen 
ordnungsgemäß gekennzeichnet und registriert wurden, ver-
trauensbildende Maßnahmen, die Entwaffnung, Demobilisie-
rung und Wiedereingliederung ehemaliger Kombattanten, 
Minenräumung sowie Umrüstung, 

 mit Genugtuung vermerkend, dass sich die internationale 
Gemeinschaft mehr denn je der Bedeutung derartiger konkreter 
Abrüstungsmaßnahmen bewusst ist, insbesondere in Anbetracht 
der zunehmenden Probleme, die durch die exzessive Ansamm-
lung und unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaffen und 
leichten Waffen entstehen, welche eine Bedrohung des Friedens 
und der Sicherheit darstellen und die Aussichten auf wirtschaft-
liche Entwicklung in vielen Regionen verringern, insbesondere 
in Postkonfliktsituationen, 

 betonend, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind, um 
im Rahmen von Abrüstungs-, Demobilisierungs- und Wieder-
eingliederungsmaßnahmen konkrete Abrüstungsprogramme 
auszuarbeiten und in den betroffenen Gebieten wirksam umzu-
setzen und so von Fall zu Fall die Bemühungen um Friedenssi-
cherung und -konsolidierung zu ergänzen, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Verhütung bewaffneter Konflikte177, 
in dem unter anderem auf die Rolle verwiesen wird, die die 
Verbreitung und der unerlaubte Transfer von Kleinwaffen und 
leichten Waffen bei der Verschärfung und Verlängerung von 
Konflikten spielen, und in dem bestimmte Maßnahmen hin-
sichtlich dieser Waffen vorgeschlagen werden, die dazu beitra-
gen können, solche Konflikte zu verhüten,  

 Kenntnis nehmend von der Erklärung des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 31. August 2001178, in der unterstrichen 
wird, wie wichtig konkrete Abrüstungsmaßnahmen im Kontext 
bewaffneter Konflikte sind, und im Hinblick auf Abrüstungs-, 
Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprogramme betont 
wird, wie wichtig es ist, Maßnahmen zu ergreifen, um die Si-
cherheitsrisiken einzugrenzen, die sich aus dem Einsatz von 
unerlaubten Kleinwaffen und leichten Waffen ergeben, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem mit Unterstützung der 
Gruppe von Regierungssachverständigen für Kleinwaffen er-
stellten Bericht des Generalsekretärs179 und insbesondere von 
den darin enthaltenen Empfehlungen, als einem wichtigen Bei-
trag zu dem Prozess der Festigung des Friedens durch konkrete 
Abrüstungsmaßnahmen, 

 unter Berücksichtigung der von der Abrüstungskommission 
auf ihrer Arbeitstagung 2001 in der Arbeitsgruppe II zu Tages-
ordnungspunkt 5, "Konkrete vertrauensbildende Maßnahmen 

 
177 A/55/985-S/2001/574 und Corr.1. 
178 S/PRST/2001/21; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001-31. Juli 2002. 
179 A/54/258. 

auf dem Gebiet der konventionellen Waffen", geführten Bera-
tungen180 und der Abrüstungskommission nahe legend, ihre An-
strengungen zur Benennung solcher Maßnahmen fortzusetzen, 

 unter Begrüßung des von der Konferenz der Vereinten Na-
tionen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leich-
ten Waffen unter allen Aspekten verabschiedeten Aktionspro-
gramms181, das zügig durchgeführt werden soll, 

 1. betont im Kontext dieser Resolution die besondere 
Bedeutung der "Richtlinien für die konventionelle Rüstungs-
kontrolle/-begrenzung und Abrüstung, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Festigung des Friedens im Kontext der Re-
solution 51/45 N der Generalversammlung"182, die von der Ab-
rüstungskommission auf ihrer Arbeitstagung 1999 im Konsens 
verabschiedet wurden; 

 2. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 51/45 N 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die Festigung 
des Friedens durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen183 und er-
mutigt die Mitgliedstaaten sowie die regionalen Abmachungen 
und Einrichtungen abermals, die Umsetzung der darin enthalte-
nen Empfehlungen zu unterstützen; 

 3. begrüßt die Tätigkeiten, die die im März 1998 in New 
York gebildete Gruppe der interessierten Staaten durchgeführt 
hat, und bittet die Gruppe, auch weiterhin die aus früheren Ab-
rüstungs- und Friedenskonsolidierungsprojekten gewonnenen 
Erfahrungen zu analysieren sowie neue konkrete Abrüstungs-
maßnahmen zur Festigung des Friedens zu fördern, insbesonde-
re die von den betroffenen Staaten selbst ergriffenen oder aus-
gearbeiteten Maßnahmen; 

 4. ermutigt die Mitgliedstaaten, namentlich die Gruppe 
der interessierten Staaten, den Generalsekretär, die zuständigen 
internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen, 
im Einklang mit Kapitel VIII der Charta der Vereinten Natio-
nen, sowie die nichtstaatlichen Organisationen dabei zu unter-
stützen, den Ersuchen von Mitgliedstaaten um die Einsamm-
lung und Vernichtung von Kleinwaffen und leichten Waffen in 
Postkonfliktsituationen nachzukommen; 

 5. dankt dem Generalsekretär für seinen Bericht über die 
Durchführung der Resolution 56/24 P184, unter Berücksichti-
gung der diesbezüglichen Tätigkeiten der Gruppe der interes-
sierten Staaten;   

 
180 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 42 (A/56/42). 
181 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaub-
ten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, New 
York, 9.-20. Juli 2001 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.192/15 vom 20. Juli 2001), Ziffer 24. 
182 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste 
Tagung, Beilage 42 (A/54/42), Anhang III. 
183 A/52/289. 
184 A/57/210. 
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 6. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die 
Studie der Vereinten Nationen zur Abrüstungs- und Nichtver-
breitungserziehung185; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung konkreter Abrüstungsmaßnahmen vorzulegen, 
unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Tätigkeiten der 
Gruppe der interessierten Staaten; 

 8. beschließt, den Punkt "Festigung des Friedens durch 
konkrete Abrüstungsmaßnahmen" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/82 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)186. 

57/82. Durchführung des Übereinkommens über das Ver-
bot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und 
des Einsatzes chemischer Waffen und über die 
Vernichtung solcher Waffen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zum Thema 
chemische Waffen, insbesondere die ohne Abstimmung verab-
schiedete Resolution 56/24 K vom 29. November 2001, in der 
sie mit Genugtuung von den laufenden Bemühungen Kenntnis 
genommen hat, die im Hinblick auf die Verwirklichung des 
Ziels und Zwecks des Übereinkommens über das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemi-
scher Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen187 
durchgeführt werden, 

 entschlossen, das wirksame Verbot der Entwicklung, der 
Herstellung, des Erwerbs, des Transfers, der Lagerung und des 
Einsatzes chemischer Waffen sowie ihre Vernichtung herbei-
zuführen, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass seit der 
Verabschiedung der Resolution 56/24 K vier weitere Staaten 
das Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm 
beigetreten sind, womit die Gesamtzahl der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens nunmehr einhundertsiebenundvierzig beträgt, 

 1. betont, dass es notwendig ist, dass alle Staaten Ver-
tragsparteien des Übereinkommens über das Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer 
Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen187 werden, 
und fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, un-
verzüglich Vertragsparteien des Übereinkommens zu werden; 
 
185 A/57/124. 
186 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Kanada und Polen.  
187 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzig-
ste Tagung, Beilage 27 (A/47/27), Anhang I. 

 2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den laufenden 
Bemühungen, die die Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen unternimmt, um das Ziel und den Zweck des Über-
einkommens zu verwirklichen, die volle Umsetzung seiner Be-
stimmungen sicherzustellen, namentlich derjenigen betreffend 
die internationale Verifikation der Einhaltung des Überein-
kommens, sowie als Forum für Konsultationen und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten zu dienen; 

 3. unterstreicht, welche wichtige Rolle der Organisation 
für das Verbot chemischer Waffen dabei zukommt, die Einhal-
tung der Bestimmungen des Übereinkommens zu verifizieren 
und die fristgerechte und effiziente Verwirklichung aller seiner 
Ziele zu fördern; 

 4. unterstreicht außerdem, dass es von entscheidender 
Bedeutung ist, dass alle Bestimmungen des Übereinkommens 
voll und wirksam umgesetzt und eingehalten werden; 

 5. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nach dem Überein-
kommen voll und fristgerecht nachzukommen und die Organi-
sation für das Verbot chemischer Waffen bei ihren Umsetzungs-
tätigkeiten zu unterstützen; 

 6. unterstreicht, wie wichtig es für das Übereinkommen 
ist, dass alle Staaten, die chemische Waffen, Produktionsein-
richtungen für chemische Waffen oder Einrichtungen für die 
Entwicklung chemischer Waffen besitzen, einschließlich derje-
nigen Staaten, die zu einem früheren Zeitpunkt den Besitz 
chemischer Waffen deklariert haben, sich unter den Vertrags-
staaten des Übereinkommens befinden, und begrüßt die in die-
ser Hinsicht erzielten Fortschritte; 

 7. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer Waf-
fen im Rahmen des Abkommens über die Beziehungen zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation im Ein-
klang mit den Bestimmungen des Übereinkommens; 

 8. beschließt, den Punkt "Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lage-
rung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Ver-
nichtung solcher Waffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/83 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)188. 

 
188 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Bhutan, Fidschi, Georgien, Indien, Kolumbi-
en, Marshallinseln, Mauritius, Nauru, Nepal, Papua-Neuguinea, Salomo-
nen, Sri Lanka und Tuvalu. 




